
Alimentenhilfe

Im Rahmen einer Trennung oder Scheidung von Eheleuten, bzw. Konkubinatspaaren werden von der
zuständigen Behörde auf Anfrage die gegenseitigen Unterstützungsverpflichtungen definiert. Insbesondere wird
die Höhe des geschuldeten Kindsunterhaltes festgelegt. Kommt eine unterhaltspflichtige Person ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nach, unterstützt die Alimentenfachstelle bei der Einforderung der
Unterhaltsbeiträge und/oder leistet in Form der Alimentenbevorschussung finanzielle Unterstützung.

Gesuch um Bevorschussung von Kinderalimenten [pdf, 736 KB]
Gesuch um Inkassohilfe für Unterhaltsbeiträge [pdf, 429 KB]
Merkblatt Alimentenhilfe [pdf, 32 KB]

Zuständige Abteilung
Sozialamt

https://www.arbon.ch/public/upload/assets/184/Anmeldung_f%C3%BCr_Alimentenbevorschussung.pdf?fp=16
https://www.arbon.ch/public/upload/assets/185/Anmeldung_f%C3%BCr_Alimenteninkasso.pdf?fp=19
https://www.arbon.ch/public/upload/assets/2817/06.01%20Merkblatt%20Alimentenhilfe.pdf?fp=10
https://www.arbon.ch/stadt/politik-und-verwaltung/abteilungen-und-bereiche/sozialesgesellschaft/sozialamt.html/285/unit/186

